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Von Karin R. Lischner

In der Stadt Ziirich ist der Manessehof
eines der wenigen, wenn nicht das Ar-
chitekturereignis der letzten Jahre. Dies
weil er das Stadtmuster des 19. Jahrhun-
derts mit neuzeitlichen Architekturfor-
men und Materialien gekonnt fortsetzt.

Die Bebauung um den Manesseplatz
entstand Mitte des letzten Jahrhunderts,
als sich Ziirich infolge der Industrialisie-
rung stark vergrosserte. Obwohl damals
das Quartier den Stadtrand bildete,
wurde nicht ldndlich, sondern stddtisch
gebaut. Meist fiinfgeschossige Bauten
gruppierten sich um enge Hofe. Die
Héuser waren mit den reprédsentativen
Wohnrdumen zur Strasse, dort, wo sich
das offentliche Leben abspielte, gerich-
tet. Thre Strassenfassaden waren mit Er-
kern, Balkonen und Ornamenten reich

Familienheim-Genossenschaft Zirich FGZ

Manessehof » Ziirich-Wiedikon

Wohn- und Geschéftshausiiberbauung

geschmiickt. Kairglich dagegen die
Riickseite. Zum Hof hin lagen die unter-
geordneten Rdume: Toiletten, Kiichen
und die Treppenhéuser. Der Hof selber
war wenig attraktiv. Hier wurde alles un-
tergebracht, was man verstecken wollte:
Schuppen, gewerbliche Bauten, Bretter-
verschlige.

Alte Stadtvorstellungen —
neue Funktionen

Dieses typische Blockrandmuster des
19. Jahrhunderts konnte im Dreieck Uet-
liberg-, Au- und Hopfenstrasse nicht
verwirklicht werden. Ein Bauernhof,
spéter ein Fuhrhaltereidepot, storte im
Siiden die Konzeption. Erst 1976, nach-

dem die Stadt Ziirich das Areal erwor-
ben hatte, konnten die urspriinglichen
Stadtvorstellungen vervollstindigt wer-
den. Doch jetzt hatte sich die Stadt ge-
wandelt. Die Strasse wurde nicht mehr
als Lebensraum, sondern als unwirtli-
cher Ort, wo der Verkehr lirmt und
stinkt und es fiir Kinder und Altere ge-
fahrlich ist, empfunden.

Deshalb bestach in dem von der Stadt
ausgeschriebenen Wettbewerb das Pro-
jekt der Architekten Ueli Marbach/
Arthur Riiegg, die zwar die iibliche
Blockrandiiberbauung ergénzten, aber
eine Umkehrung der Nutzungen vornah-
men. Die Wohn- und Schlafriume wur-
den auf den Innenhof, jetzt Wohnhof,
orientiert, die Nebenrdume zur Strasse.
So konnte zwar ein verhidltnisméssig ru-
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higes Wohnen erméglicht werden, aber
der ungemiitliche Zustand der Strasse —
immer noch Ort der Offentlichkeit —
blieb. Um diese Situation nicht noch zu
verschirfen, gestalteten die Architekten
die Strassenfassade, trotz der unterge-
ordneten Bedeutung der an ihr liegen-
den Rdume, wiederum reprisentativ.

Das Vorbild waren die angrenzenden
Bauten des 19. Jahrhunderts. Die fiir
diese Bauten vorgesehenen Kunstpro-
zente wurden anerkennenswerterweise
nicht in ein beziehungslos plaziertes
Kunstwerk, sondern fiir die Gestaltung
der Fassade verwendet. Arnold Amsler
iibernahm die kiinstlerische Beratung.
Mit neuen Materialien und Formen -
pastellfarbige Streifen, horizontale Ril-
len, im Beton eingelegte Kacheln -
wurde die traditionelle Fassadenstruk-
tur iibernommen.

Die Erschliessung entspricht nicht
dem iiblichen Blockrandschema. Statt
des normalen Zweispédnners wurde eine
Laubengangerschliessung gewidhlt. Da-
durch konnte die Fassade zweischichtig
gestaltet und damit aufgewertet werden.
Strassenbdume an der Uetlibergstrasse,
Pflasterung des Vorgartengebietes, ge-
schiitzte Arkaden fiir die Ldden sind
weitere Massnahmen, der unwirtlichen
Situation zu begegnen.

Das Reiheneinfamilienhaus
im Wohnblock

Der Innenhof miisste eigentlich die
«Offentlichkeit» der Strasse iiberneh-
men. Die breiten Durchgédnge, an denen
die beiden Treppenhiuser liegen, sind
auch so konzipiert, aber die Hofatmo-
sphdre ist intim geblieben. Verstirkt
wird der private Charakter durch die al-
len Familienwohnungen vorgelagerten
Vorzonen.

Fir die unteren zweigeschossigen
Wohnungen wurden Vorgérten auf dem
Dach des in den Hof kragenden Sockel-
geschosses  (Lebensmittelgrossversor-
ger), fiir die oberen Maisonetten grosse
Dachgirten geschaffen. Die in den
Randbereichen der Neuiiberbauung lie-
genden Klein- und Alterswohnungen
haben nur kleine Balkone. Sie wurden
als einfache Metallkonstruktion direkt

= : ‘
Erst Anfang der achtziger Jahre wurde das alte Bebauungskonzept durch den Neubau
erganzt.

Grundrisse des 1. und 2. Obergeschosses ‘206

Die Bebauung besteht aus drei Teilen: je einem
Wohntrakt lings der Uetlibergstrasse und der
Hopfenstrasse und dem Biirobau als Eck-
losung.

5 Maisonette-

2 Laubengang wohnungen

3 Vorgdrten 6 Kleinwohnungen
4 Treppe zum Hof

(nicht realisiert)

1 Biirotrakt
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Blick von einer Dachwohnung auf die Terrasse. Foto Helfenstein Y ™

Die neue Uberbauung iibernimmt das alte stidtebauliche Muster, dndert aber die Funk-
tionen: Wohnen zum Hof, untergeordnete Rdaume zur Strasse.

Alle Familienwohnungen sind zweige-
schossig und haben Vorgdrten oder Dach-
terrassen.

Schnitt Hoffassade. Autogerechtes Wohnen in der Stadt fiihrte zu zweigeschossiger Un-
e eee eeeeeaaees] terkellerung des gesamten Hofareals.
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vor die Fassade gesetzt. Die von den Ar-
chitekten als Ausgleich vorgesehene
Haus- oder Block-6ffentliche Zone mit
Treppenverbindung zu dem eher schma-
len Hof auf dem Dach des Lebensmittel-
ladens wurde von den angrenzenden Fa-
milienwohnungen hintertrieben. Die fiir
alle gedachte Flache wurde kurzerhand
wohnungseigen erkldrt, die offentliche
Treppenverbindung konnte nicht erstellt
werden.

Die konsequente Ausrichtung aller
Wohnungen auf den Hof fiihrte zu einfa-
chen Grundrissen mit guten Beziehun-
gen der einzelnen Rdume untereinander.
Arbeitsnischen zur Strasse, natiirliche
Beliiftung der Bédder, Kiichen mit geni-
gend Raum zum Essen und Arbeiten er-
hohen den Komfort.

Gemischte Nutzung — stidtisches Leben

Positiv hat sich das von der Stadt auf-
gestellte Raumprogramm erwiesen. Ge-
méss ihrer Wohnungsbaupolitik hatte
sie im Wettbewerb eine Mischung von
Familien- und Klein- beziehungsweise
Alterswohnungen verlangt. Letztere, um
dlteren Menschen einen Anreiz zu bie-
ten, ihre grossen Wohnungen gegen at-
traktive Kleinwohnungen zu tauschen,
die damit wieder jiingeren Familien zur
Verfligung stehen. Die Familienheimge-
nossenschaft hat den Anteil an Klein-
wohnungen etwas herabgesetzt.

Doch gibt es auch heute noch 20 klei-
nere Wohneinheiten. Wieweit die Idee
des Wechsels wirklich wahrgenommen
wurde, ist schwer zu iiberpriifen. Die
Absicht tiberzeugt. Besonders attraktiv
aber sind fiir die Bewohner der Uber-
bauung und des gesamten angrenzenden
Quartiers die Lidden, das Café und der
Biirotrakt. So konnten die fiir das Woh-
nen ungeeigneten Flichen - das Erdge-
schoss und der Eckschnitz einer nach in-
nen gerichteten Blockrandiiberbauung -
durch andere Nutzungen belegt werden.
Wohl gab es auch dabei Schwierigkei-
ten. Die von dem Lebensmittelladen be-
notigte Erdgeschossfliche liess sich
nicht in der Blockrandiiberbauung un-
terbringen und ragt nun als eigener Bau-
teil in den sonst schon knappen Hof. Die
zu versorgende Anzahl Autos vergros-
serte sich, so dass mit den benétigten La-
gerflichen zwei Untergeschosse, die fast
die ganze Hoffldche beanspruchen, er-
stellt werden mussten. Aber die Zuging-
lichkeit der Erdgeschosszone fiir alle,
die diesem Quartier um den Manesse-
platz eigen ist und erst stadtisches Leben
ermoglicht, wurde Wirklichkeit. Die
Ecklésung durch einen Biiroteil besticht
von der Nutzung.

Architektonisch ist sie widerspriich-
lich. Einerseits werden deutlich die drei
Baukorper in der Fassade ablesbar, die
in den Wohntrakten zweischichtig, im
Eckbau als ein, wenn auch aufgerissener
Korper erscheinen, zum anderen stossen
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Die Attraktivitdt des Erdgeschosses wird durch die Liden und das Café erhéht.

I Lidden 2 Lager 3 Café

4 Gemeinschaftsrdaume

Der Innenhof, die als Vorderseite aufgewertete riickseitige Fassade.
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Anlagekosten
Land im Baurecht Fr. 1940 500.-
Vorbereitungsarbeiten Fr. 829 000.-
Gebédudekosten
Altbaurenovation Fr. 1607 000.—-
Neubau Fr. 13 224 000.-
Cafe Fr. 950 000.-
Fr. 15781 000.-
Umgebungs- und
Erschliessungskosten Fr. 940 000.-
Baunebenkosten Fr. 1464 000.-
Anlagekosten ohne Land Fr. 19 014 000.-
Finanzierung
Banken 5,00% Fr. 11 400 000.—
Stadt 5,25% Fr. 6220 000.-
Stadt 0,00% Fr. 238 000.-
FGZ 3,50% Fr. 880 000.-
FGZ 5,00% Fr. 276 000.-
Fr. 19 014 000.-
Betriebsrechnung Aufwand Ertrag
5,00% von 11 676 000.—- Fr. 583 800.-
5,25% von 6 220 000.- Fr. 326 550.-
3,50% von 880 000.—- Fr. 30 800.—
0,00% von 238 000.— Fr. -
Mietzinszuschiisse* Fr.  66940.-
Mietzinseinnahmen** Fr. 1007 190.—-
Baurechtszins Fr. 97 000.—
bleibt fiir tibrige Aufwendungen
0,19% von 19 014 000.—- Fr. 35980.—
Fr. 1074 130.— Fr. 1074 130.-

* Provisorische Berechnung Kanton gemaiss KV.

** Provisorische Mieten, da Bauabrechnung noch nicht genehmigt.

Allgemeine Angaben

Bezeichnung 23. Etappe -

und Adresse Manessehof,

des Objektes: Uetlibergstr. 20-24,
Hopfenstrasse 11,
8045 Ziirich

Baugenossen- Familienheim-
schaft: Genossenschaft
Ziirich,
Schweighofstr. 193,
8045 Ziirich,
Tel. 462 27 33

Zustidndige Person fiir
Riickfragen: R. Rusterholz

Architekten: Ueli Marbach,
Arthur Riiegg,
Architekten BSA/SIA,
Kappelergasse 16,
8001 Ziirich,

Tel. 211 41 86

Kennziffern und technische Angaben

zur Uberbauung Manessehof

Neubau und Renovation

Technische Angaben Neubau

Fundation: durchgehende Stahlbe-
tonplatte, zweigeschossige Keller
und Unterflurgaragen in Beton, ge-
werbliche Rdume im Erdgeschoss
und Biirotrakt in Beton. Vierge-
schossige ~ Wohnungsbauten in
Zweischalenmauerwerke an der
Strassenseite. Hofseite: Backstein,
dussere Wirmeisolation mit hinter-
lufteter Fassendenverkleidung.
Strassenseitig sind die Lauben-
ginge auf einem leichten Stahlfach-
Werktrager angeordnet.

Die Wiarmeerzeugung erfolgt durch
eine Zweistoff-Feuerung Erdgas/
Heizol leicht, wobei nur im Notfall
Ol verwendet wird.

Durchschnittsmietzinse

Neubau

1%, Zimmer allgemeiner Wohnungsbau

1%2 Zimmer allgemeiner Alterswohnungsbau

12 Zimmer allgemeiner Behindertenwohnungsbau
1%2 Zimmer freitragender Wohnungsbau

2, Zimmer allgemeiner Wohnungsbau

2%, Zimmer allgemeiner Alterswohnungsbau

2%, Zimmer allgemeiner Behindertenwohnungsbau
2%, Zimmer freitragender Wohnungsbau

2Y, Zimmer Atelier freitragender Wohnungsbau
3% Zimmer allgemeiner Wohnungsbau

3% Zimmer allgemeiner Behindertenwohnungsbau
3'%» Zimmer Atelier freitragender Wohnungsbau
4, Zimmer freitragender Wohnungsbau
Unterniveaugaragen

Altbau
2Y% Zimmer freitragender Wohnungsbau
3% Zimmer freitragender Wohnungsbau

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr
Fr

Fr.

Fr.
Fr.

550.-
500.-
480.—
620.—
630.—
600.—
600.—
765.—
990.—-
735.—-
725.—
. 1360.—
. 1490.—-
120.—

720.—-
870.—

Baurechtliche Situation

Bauzone und
Ausniitzung: 1.7

Geschosszahl: 6

Grundstiick
Fldche des Areals: 4200 m?

davon effektiv

iiberbaut: 2143 m?
Nutzung

Anzahl der Neubau: 35
Wohneinheiten: Renovation: 8
Anzahl und Neubau:

Art der gewerb- 5 Lédden, Café,
lichen und Biiros, Lager,

weiteren ver- 120 Garagen-

mieteten Rdume: pldtze

Renovation: 2 Laden,
Gewerberdume




eine mehrgeschossige Glasfassade und
eine nur mit kleinen Fenster6ffnungen
durchbrochene gewdlbte Betonwand
aufeinander, obwohl die Nutzung die
gleiche ist.

Zukunftsweisend ist die Haltung der
Stadt Ziirich, die das Land im Baurecht
der Familienheimgenossenschaft anbot,
und die zwar reiflich tberlegte, dann

aber schnelle Reaktion der Genossen-
schafter, die diese Offerte annahmen
und den sowohl von der Grdssenord-
nung als von der Lage her fiir sie eher
ungewOhnlichen Bau realisierte. Fiir die
FGZ bedeutete dies eine Offnung in
mehrfacher Hinsicht. Ihr angestammtes
Quartier ist der Friesenberg, ihr Haupt-
nutzungsort das mehrgeschossige Rei-

henhaus, ihr architektonischer Ausdruck
eher einfach, schlicht. Zudem ist sie mit
diesem Bau wieder aktiv in die Woh-
nungsbaupolitik eingestiegen. Sie hofft,
dadurch, dass sie diese Héuser erstellt
und vermietet, die Uberbauung also der
Spekulation entzogen hat, auf eine Beru-
higung der Mietzinse im umliegenden
Quartier.

Dokumentarreihe Genossenschaftlicher Wohnungsbau, herausgegeben vom Schweizerischen Verband fiir Wohnungswesen, Sektion Ziirich

Fiir gemeinniitzigen
Wohnungsbau in Chur

Das Churer Gemeindeparlament hat
kiirzlich ein Gesetz iiber den sozialen
und gemeinniitzigen Wohnungsbau zu-
handen der Volksabstimmung verab-
schiedet. Danach kann Chur diese Art
des Wohnungsbaus im Rahmen der be-
stehenden Gesetze von Bund und Kan-
tonen fordern. Zudem kann die Stadt
zum Zweck der Wohnbauférderung
Bauland erwerben und Sonderbaurechte
gewidhren.

Luzerner Beratungsstelle
fiir Energiefragen

Im Kanton Luzern besteht aufgrund
des kantonalen Energieleitbildes seit
Anfang 1983 eine neutrale Beratungs-
stelle fiir das Vorgehen bei Energiefra-
gen. Die «Luzerner Beratungsstelle fiir

sieben Korperschaften gegriindet. Sie
befindet sich in 6205 Eich.

Jeder Einwohner des Kantons Luzern
kann die Dienste der LUBEF kostenlos
in Anspruch nehmen. Je nach Bediirfnis
des Fragestellers wird ihm entsprechen-
des Informationsmaterial der Bundes-
amter (BEW/BUS/BFK) abgegeben.
Komplexe Probleme bearbeitet der Be-
raterstab — erfahrene Fachleute aus allen
Bereichen der Energietechnik und des
Bauwesens — individuell, schriftlich und
ohne Kenntnis von Name und Adresse
des Fragestellers. Die statutarisch veran-
kerte Neutralitit verbietet spezielle Fir-
men- und Produktewerbung.

1. Kongress iiber
Wohnen im Alter

Je mehr Menschen ein hoheres Alter
erreichen, desto wichtiger wird das
Wohnen im Alter. Diesem Thema wird
nun zum erstenmal ein spezieller Fach-

ausstellung gewidmet werden. Er findet
vom 9. bis 11. Mai 1988 in Friedrichsha-
fen statt.

Am ersten Kongresstag werden
Grundlagen vermittelt und Bauaufgaben
behandelt. Zu diesen gehoren: altersge-
rechte Bauplanung, Mehrgenerationen-
haus, Anpassung von Altbauten, Wohn-
anlagen und Servicecentern. Der zweite
Kongresstag befasst sich mit speziellen
Fragen wie Elektronik und Sicherheit,
Kiiche und Bad, Wohnumfeld, mobile
Dienste. Ferner werden Planungsemp-
fehlungen, Fragen der Finanzierung und
die speziellen Aufgaben der Wohnungs-
anbieter behandelt werden. Am Kon-
gress werden prominente Fachleute und
Politiker sprechen, unter anderem Bun-
desbauminister Dr. Oscar Schneider und
Frau Prof. Rita Siissmuth, Bundesmini-
sterin fiir Jugend, Familie, Frauen und
Gesundheit. Der Kongress wird mitge-
tragen vom Gesamtverband gemeinniit-
ziger Wohnungsunternehmen, der deut-
schen Schwesterorganisation des SVW.
Beim Zentralsekretariat des SVW kon-
nen Kongressprogramme bezogen wer-

Energiefragen» (LUBEF) wurde durch kongress mit einer begleitenden Fach- den. fn
SADA
Genossenschaft
Sanitar - Heizung
Liiftung - Klima
Spenglerei

Dachdecker

Zeughausstr. 43
8004 Ziirich
Telefon 24107 36

10



	Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ : Manessehof, Zürich-Wiedikon : Wohn- und Geschäftshausüberbauung

